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1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Gemeinde Holzmaden plant die Aufstellung des Bebauungsplans �ÄLange Morgen�³ zur 

Wohnbauentwicklung. Um ausschließen zu können, dass durch das geplante Vorhaben sowohl 

streng geschützte als auch besonders geschützte Arten beeinträchtigt werden, ist die Betroffenheit 

dieser Arten durch eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung abzuklären. Durch eine projekt-

spezifische Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums müssen diejenigen Arten einer saP 

nicht unterzogen werden, für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das Vorhaben mit 

hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Deshalb wird in einem ersten Schritt die 

Relevanz ermittelt. Die Relevanzprüfung kann mit Hilfe von Datenrecherchen oder/und durch eine 

Vorbegehung zur Ermittlung geeigneter Lebensraumbedingungen erfolgen. Hierdurch werden die 

Arten identifiziert, die vom Vorhaben tatsächlich betroffen sein können. Für den Fall der Relevanz 

erfolgt dann im zweiten Schritt die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. 

 

 

2 Rechtliche  Grundlagen  

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des 

Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

vom 21.05.1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG 

des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979 (Vogelschutzrichtlinie) 

verankert. Im nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in den Bestimmungen der 

§§ 44 und 45 BNatSchG enthalten. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die arten-

schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe 

in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV 

der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten (eu-

roparechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten untersucht, ob 

nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-

zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen  

oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 
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Abb.1: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (KRATSCH ET AL. 2018) 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkungen hinsichtlich 

der Verbotstatbestände enthalten. Danach liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungs-

verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das 

Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für die Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Gegen das Verbot des Nachstellens und Fan-

gens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-

formen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 liegt kein Verstoß vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen 

im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verlet-

zung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-

tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. Sofern 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt zudem kein Verstoß gegen § 

44 Abs. 1 Nr. 3 vor.  

Zur Sicherung der ökologischen Funktion können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt, 

so kann das Vorhaben bei Erfüllung bestimmter Ausnahmevoraussetzungen (§ 45 Abs. 7 

BNatSchG) unter Umständen dennoch zugelassen werden. 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend definiert worden, 

so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen Begrifflichkeiten zur Bewertung 



Bebauungsplan �ÄLange Morgen�³  -  Holzmaden  -  Relevanzprüfung zum Artenschutz                                         Seite 5   

          

der rechtlichen Konsequenzen erforderlich werden. Die Verwendung dieser Begrifflichkeiten im 

vorliegenden Fachgutachten orientiert sich an den in der Fachliteratur vorgeschlagenen und disku-

tierten Definitionen (z. B. GUIDANCE DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 

 

 

3 Methodik  

Die Relevanzprüfung erfolgt durch Datenrecherchen (Publikationen, Datenbanken der LUBW) und 

durch eine Geländebegehung zur Ermittlung der Habitatpotenziale für die relevanten Ar-

ten/Artengruppen. Durch die Habitatpotenzialanalyse wird eine Voreinschätzung der Lebensraum-

bedingungen und des zu erwartenden Artenspektrums getroffen. Hierbei wird insbesondere eine 

Einschätzung hinsichtlich des Vorkommens besonders oder streng geschützter Arten vorgenom-

men. Abschließend wird das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial hinsichtlich der Verbotstatbe-

stände des § 44 BNatSchG ermittelt, um daraus die planerischen Konsequenzen und das weitere 

Vorgehen ableiten zu können. Für die nach der Relevanzprüfung ggf. verbleibenden relevanten 

Arten sind weitere Prüfschritte im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erfor-

derlich. Für die Ermittlung der vorhandenen Habitatstrukturen wurde eine Begehung am 

09.03.2023 durchgeführt. Für die Bewertung wurden die Kriterien Gefährdung, Schutzstatus und 

Seltenheit der Tierarten herangezogen. Als wertgebend wurden alle in den Roten Listen aufgeführ-

ten Arten betrachtet, ferner nach BNatSchG streng geschützte Arten, regional seltene Arten sowie 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und Vogelarten des Anhangs I der EU-

Vogelschutzrichtlinie. Zur Beschreibung des Gefährdungsstatus der untersuchten Tierarten wurden 

folgende Rote Listen verwendet: 

 Baden -Württem berg  Deutschland  

Vögel  KRAMER et al. (2022) RYSLAVY et al. (2020) 

Säugetie re BRAUN & DIETERLEN (2003) MEINIG et al. (2020) 

Schmetterlinge  EBERT et al. (2008) BINOT-HAFKE et al. (2011) 

Reptilien  LAUFER (1999) ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHI-
BIEN UND REPTILIEN (2020) 

Amphibien  LAUFER (1999) ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHI-
BIEN UND REPTILIEN (2020) 

Libe llen  HUNGER & SCHIEL (2006) OTT ET AL. (2015) 

Schneck en und Musch eln  ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW (2008) BINOT-HAFKE et al. (2011) 

Totholzkäfer  BENSE (2002) BINOT et al. (1998) 

Pflanzen  BREUNIG (1999) METZING et al. (2018) 

Den verwendeten Roten Listen, Richtlinien und Schutzkonzepten liegen die folgenden Einstufun-

gen zugrunde: 

1 Vom Aussterben bedroht R Art mit geographischer Restriktion 

2  Stark gefährdet D/G Daten defizitär, Gefährdung anzunehmen 

3 Gefährdet ? Gefährdungsstatus unklar 

V Vorwarnliste/potenziell gefährdet  i gefährdete wandernde Art 
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4 Untersuchungsgeb iet  

Das Plangebiet liegt am südlichen Orts-

rand von Holzmaden und umfasst vor 

allem landwirtschaftliche Nutzflächen 

(Wiesen und Äcker). Im westlichen Be-

reich sind Streuobstwiesen mit teils al-

ten, höhlenreichen Obstbäumen zu fin-

den. Die Bestandsbebauung entlang 

der Weilheimer Straße wurde in den 

Geltungsbereich einbezogen. Es han-

delt sich überwiegend um ältere Wohn-

häuser mit größeren Gärten (vgl. Abb. 2 

und 3). 

Abb. 2: Lage und Abgrenzung des Plangebietes (Grundlage: LUBW KARTENDIENST, MELBER & METZGER) 
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Abb. 3: Fotodokumentation (März 2023) 
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5 Abschichtung relevanter Ar ten 

Anhand der festgestellten Habitatstrukturen und der bekannten Verbreitungsareale erfolgt unter 

Berücksichtigung der projektspezifischen Wirkfaktoren und der geplanten Vermeidungs- und Mini-

mierungsmaßnahmen eine gestufte Abschichtung der in Baden-Württemberg vorkommenden eu-

roparechtlich geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und Art. 1 der EU-

Vogelschutzrichtlinie (vgl. Tab. 1).  

Die Nichtrelevanz einer Art begründet sich entweder durch die Lage des Vorhabenswirkraums au-

ßerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art (A), durch eine fehlende Habitateignung inner-

halb des Vorhabenwirkraums (H) oder durch eine projektspezifisch so geringe Betroffenheit (B), 

dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbe-

stände erfüllt werden können. Das jeweilige Abschichtungskriterium ist in der nachfolgenden Ta-

belle artspezifisch angegeben. Die nicht abgeschichteten Arten, für die sich ein Vorkommen im 

Vorhabenswirkraum und eine projektbezogene Betroffenheit nicht ausschließen lassen, bilden die 

artenschutzrechtlich prüfrelevanten Arten (P). 

Tab. 1: Abschichtungstabelle �± In Baden-Württemberg vorkommende Arten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie und europäische Vogelarten (Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie) 

Vögel  

P Art bzw. Ar tengruppe  A/H B Bemerkung  

X Brutvögel    vgl. Kap . 6.1 

Säugetiere  

P Art bzw. Artengru ppe A/H B Bemerkung  

 
Biber 
Castor fiber 

X   

 
Feldhamster 
Cricetus cricetus 

X   

 
Haselmaus 
Muscardinus avellanarius 

X   

 
Luchs 
Lynx lynx 

X   

 
Wildkatze 
Felis silvestris 

X   

 
Wolf 
Canis lupus 

X   

X 
Artengruppe Fledermäuse  
Microchiroptera  

  vgl. Kap . 6.2 

Rept il ien 

P Ar t bzw. Artengruppe  A/H B Bemerkun g 

 
Äskulapnatter 
Zamenis longissima 

X   

 
Europäische Sumpfschildkröte 
Emys orbicularis 

X   
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Mauereidechse 
Podarcis muralis 

X   

 
Schlingnatter 
Coronella austriaca 

X   

 
Westliche Smaragdeidechse 
Lacerta bilineata 

X   

X 
Zauneidechse  
Lacerta agilis  

  vgl. Kap . 6.3 

Amph ibien  

P Art bzw. Artengruppe  A/H B Bemerkung  

 
Alpensalamander 
Salamandra atra 

X   

 
Europäischer Laubfrosch 
Hyla arborea 

X   

 
Geburtshelferkröte 
Alytes obstetricans 

X   

 
Gelbbauchunke 
Bombina variegata 

X   

 
Kammmolch 
Triturus cristatus 

X   

 
Kleiner Wasserfrosch 
Rana lessonae 

X   

 
Knoblauchkröte 
Pelobates fuscus 

X   

 
Kreuzkröte 
Bufo calamita 

X   

 
Moorfrosch 
Rana arvalis 

X   

 
Springfrosch 
Rana dalmatina 

X   

 
Wechselkröte 
Bufo viridis 

X   

Schmetterl inge  

P Art bzw. Artengruppe  A/H B Bemerkung  

 
Apollofalter 
Parnassius apollo 

X   

 
Blauschillernder Feuerfalter 
Lycaena helle 

X   

 
Dunkler Wiesenknopf- 
Ameisenbläuling 
Maculinea nausithous 

X  
außerhalb des bekannten Verbreitungsgebie-
tes  

 
Eschen-Scheckenfalter 
Euphydryas maturna 

X   

 
Gelbringfalter 
Lopinga achine 

X   
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Großer Feuerfalter 
Lycaena dispar 

X  
außerhalb des bekannten Verbreitungsgebie-
tes 

 
Haarstrangwurzeleule 
Gortyna borelii lunata 

X   

 
Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 
Maculinea teleius 

X  
außerhalb des bekannten Verbreitungsgebie-
tes 

X 
Nachtkerzenschwärmer  
Proserp inus proserpina  

  
vgl. Kap. 6. 4 (Untersuchungsbedarf in Ab-
hängigkeit des Vorkommens von Nahrungs-
pflanzen) 

 
Quendel-Ameisenbläuling 
Maculinea arion 

X   

 
Schwarzer Apollofalter 
Parnassius mnemosyne 

X   

 
Wald-Wiesenvögelchen 
Coenonympha hero 

X   

Käfer 

P Art bzw. Artengruppe  A/H B Bemerkung  

 
Alpenbock 
Rosalia alpina 

X   

X 
Eremit, Juchten käfer  
Osmoderma eremita  

  vgl. Kap . 6.5 

 
Heldbock 
Cerambyx cerdo 

X   

 
Schmalbindiger Breitflügel- 
Tauchkäfer 
Graphoderus bilineatus 

X   

 
Vierzähniger Mistkäfer 
Bolbelasmus unicornis 

X   

Libellen  

P Art bzw. Artengruppe  A/H B Bemerku ng 

 
Asiatische Keiljungfer 
Gomphus flavipes 

X   

 
Große Moosjungfer 
Leucorrhinia pectoralis 

X   

 
Grüne Flussjungfer 
Ophiogomphus cecilia 

X   

 
Sibirische Winterlibelle 
Sympecma paedisca 

X   

 
Zierliche Moosjungfer 
Leucorrhinia caudalis 

X   

Weichtiere  

P Art bzw. Artengrupp e A/H B Bemerkung  

 
Bachmuschel 
Unio crassus 

X   
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Zierliche Tellerschnecke 
Anisus vorticulus 

X   

Pflanzen  

P Art bzw . Artengru ppe A/H B Bemerkung  

 
Biegsames Nixenkraut 
Najas flexilis 

X   

 
Bodensee-Vergissmeinnicht 
Myosotix rehsteineri 

X   

 
Dicke Trespe 
Bromus grossus 

X   

 
Frauenschuh 
Cypripedium calceolus 

X   

 
Kleefarn 
Marsilea quadrifolia 

X   

 
Kriechender Sellerie 
Apium repens 

X   

 
Liegendes Büchsenkraut 
Lindernia procumbens 

X   

 
Prächtiger Dünenfarn 
Trichomanes speciosum 

X   

 
Sand-Silberscharte 
Jurinea cyanoides 

X   

 
Sommer-Schraubenstendel 
Spiranthes aestivalis 

X   

 
Sumpf-Glanzkraut 
Liparis loeselii 

X   

 
Sumpf-Siegwurz 
Gladiolus palustris 

X   

Abschichtungskriteri en 

P:  X = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum und vorhabenbezogene Verbotstatbestände nach § 44 
(1) BNatSchG nicht ausgeschlossen = prüfrelevant  

(X) = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum möglich; Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände durch Maßnahmen vermeidbar; ohne Durchführung von Maßnahmen = prüfrelevant 

A/H:   X = Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art(en) (A) 
 oder: innerhalb des Wirkraums sind die Habitatansprüche der Art(en) grundsätzlich nicht erfüllt (H) 

B:   X = Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG können trotz möglichem Vorkommen der Art(en) 
ausgeschlossen werden (z.B. keine Habitat-Betroffenheit, fehlende Empfindlichkeit, geringe 
Reichweite der Wirkfaktoren etc.) 
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6 Relevante Arten(gr uppen)  

Der vertiefende Untersuchungsbedarf wurde bereits mit der Unteren Naturschutzbehörde des 

Landkreises Esslingen abgestimmt. 

6.1 Vögel  

Die Gehölzbestände des Plangebietes bieten Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter, Höhlenbrüter 

und in Bodennähe brütende Arten (z.B. Amsel, Buchfink, Gartenrotschwanz, Meisen, Rabenkrähe, 

Rotkehlchen, Star, Spechte). An den Gebäuden besteht Habitatpotenzial für Gebäudebrüter wie 

z.B. Hausrotschwanz und Haussperling Alle europäischen Vogelarten sind durch Art. 1 der EU-

Vogelschutzrichtlinie europarechtlich geschützt und damit hinsichtlich der artenschutzrechtlichen 

Verbote des § 44 BNatSchG untersuchungsrelevant. Für die Artengruppe der Vögel ist daher eine 

vertiefende Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich. 

Hierfür ist eine Revierkartierung im Plangebiet und angrenzenden Kontaktlebensraum nach aner-

kanntem Methodenstandard (z. B. Südbeck et al. 2005) durchzuführen. 

6.2 Fledermäuse  

Die Obstbäume und die Gebäude des Plangebietes bieten Quartierpotenzial für Fledermäuse. 

Baumhöhlen, Rindenspalten und Gebäudequartiere können als Wochenstubenquartiere (Fort-

pflanzungsstätten), Einzelquartiere sowie als Paarungsquartiere genutzt werden. Das Gebiet wird 

zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit von mehreren Arten als Jagdlebensraum (Nahrungshabitat) 

genutzt. Alle Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und darüber hinaus 

national streng geschützt und damit hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 

BNatSchG untersuchungsrelevant.  

6.3 Zauneidechse  

In den Rand- und Saumstrukturen des Plangebietes besteht Habitatpotenzial für ein Vorkommen 

der Zauneidechse. Das Plangebiet ist für eine mögliche Besiedlung ausreichend gut vernetzt. Für 

Reptilien ist daher eine vertiefende Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtli-

chen Prüfung erforderlich.  

6.4 Nachtkerz enschwärmer  

In Randbereichen und Gärten besteht in Abhängigkeit des Vorkommens geeigneter Nahrungs-

pflanzen (Nachtkerze, Weidenröschen), Habitatpotenzial für ein Vorkommen des Nachtkerzen-

schwärmers. Daher sind die Flächen im Frühsommer auf entsprechende Pflanzenbestände zu 
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kontrollieren. Ggf. ergibt sich aus entsprechenden Vorkommen dann ein vertiefender Untersu-

chungsbedarf für den Nachtkerzenschwärmer 

6.5 Tothol zkäfer  

Die Obstbäume im Plangebiet bieten Habitatpotenzial für ein Vorkommen Totholz bewohnender 

Arten (Baumhöhlen, Mulm, etc.). Für die Artengruppe der Totholzkäfer ist daher eine vertiefende 

Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich. 

 

 

7 Fazit  

Die vorliegende artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass im Plange-

biet für die Artengruppen der Vögel , Fledermäuse, Reptilien  und Totho lzkäfer  Habitatpotenzial 

vorhanden ist und ein Vorkommen sowie eine Betroffenheit jeweils nicht ausgeschlossen werden 

kann. Eine Bewertung im Sinne von § 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ist für die genannten Ar-

ten(gruppen) erst anhand zusätzlicher Daten möglich, weshalb eine vertiefende Untersuchung im 

Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich ist.  

Für den Nachtkerzenschwärmer  hängt eine mögliche Betroffenheit vom Vorkommen der artspezi-

fischen Nahrungspflanzen (Nachtkerze, Weidenröschen, etc.) ab, weshalb eine Kontrolle des Auf-

wachsens entsprechender Vorkommen notwendig ist. Ggf. sind anschließend vertiefende Untersu-

chungen zum tatsächlichen Vorkommen der Falter erforderlich. 

Aufgrund fehlender oder ungeeigneter Lebensraumstrukturen und der Verbreitungssituation der 

einzelnen Arten ist ein Vorkommen weiterer arte nschutzrechtlich relevanter Arten bzw . Ar-

tengru ppen einschließlich ihrer Entwicklungsformen nicht zu erwarten. 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan �ÄLange Morgen�³  -  Holzmaden  -  Relevanzprüfung zum Artenschutz                                         Seite 14   

          

8 Literaturverzeic hnis  

ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW (2008): Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Ba-
den-Württembergs. Naturschutz-Praxis, Artenschutz 12. 

BENSE, U. (2002): Verzeichnis und Rote Liste der Totholzkäfer Baden-Württembergs. Naturschutz Land-
schaftspflege Bad.-Württ. Bd. 74. 

BIHARI, Z. (2004): The roost preference of Nyctalus noctula (Chiroptera, Vespertilionidae) in summer and the 
ecological background of their urbanization. Mammalia 68: 329-336. 

BIHARI, Z., BAKOS, J. (2001): Roost selection of Nyctalus noctula (Chiroptera, Vespertilionidae) in urban habi-
tat. Proc. VIIIth European Bat Research Symp. 2, 29-39. 

BINOT, M., BLESS, R., BOYE, P., GRUTTKE, H., PRETSCHER, P. (Bearb.) (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere 
Deutschlands.  

BINOT-HAFKE, M., BALZER, S., BECKER, N., GRUTTKE, H., HAUPT, H., HOFBAUER, N., LUDWIG, G., MATZKE-HAJEK, 
G. & STRAUCH, M (RED.) (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, 
Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). 

BLANKE, I. (2004): Die Zauneidechse - zwischen Licht und Schatten. Z. Herpetologie Beiheft 7. Laurenti-
Verlag, Bielefeld. 

BRAUN, M.; DIETERLEN, F.; HÄUSSLER, U.; KRETZSCHMAR, F.; MÜLLER, E.; NAGEL, A.; PEGEL, M.; SCHLUND, W. & 

TURNI, H. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. �± In: Braun, M. & F. 
Dieterlen [Hrsg.] (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Bd. 1, p. 263-272. �± Verlag Eugen 
Ulmer, Stuttgart. 

BREUNIG, T. & DEMUTH, S. (1999): Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Baden-Württemberg. Natur-
schutz-Praxis, Artenschutz 2. 

DIETZ, C., VON HELVERSEN, O., NILL, D. (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. 
Stuttgart. 

EBERT, G., HOFMANN, A., KARBIENER, O., MEINEKE, J.-U., STEINER, A. & TRUSCH, R. (2008): Rote Liste und Ar-
tenverzeichnis der Großschmetterlinge Baden-Württembergs (Stand: 2004). LUBW Online-
Veröffentlichung. 

ENTWISTLE, A. C., RACEY, P. A., SPEAKMAN, J. R. (1997): Roost selection by the brown long-eared bat 
Plecotus auritus. J. Appl. Ecol. 34: 399-408. 

GELLERMANN, M. & SCHREIBER, M. (2007): Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in staatlichen Planungs- 
und Zulassungsverfahren. Leitfaden für die Praxis. Schriftenreihe Natur und Recht, Band 7. 

GUIDANCE DOCUMENT (2007): Guidance document on the strict protection of animal species of Community 
interest under the Habitats Directive 92/43/EEC. Final version, Feb 2007, 88 S. 

GÜNTHER, A.; NIGMANN, U.; ACHTZIGER, R.; GRUTTKE, H. (Bearb.) (2005): Analyse der Gefährdungsursachen 
planungsrelevanter Tiergruppen in Deutschland.  

HÖLZINGER, J. ET AL. (1987-2001): Die Vögel Baden-Württembergs. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 
HUNGER, H. & SCHIEL, F.-J. (2006): Rote Liste der Libellen Baden-Württembergs und der Naturräume. Libel-

lula Supplement 7: 3-14. 
KIEL, E.-F. (200���������1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�I�D�F�K�O�L�F�K�H���$�X�V�O�H�J�X�Q�J���G�H�U���Ä�Q�H�X�H�Q�³���%�H�J�U�L�I�I�H�����9�R�Utrag der Landesanstalt für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz NRW im Rahmen der Werkstattgespräch des Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW vom 7.11.2007. 

KRAMER, M., BAUER, H.-G., BINDRICH, F., EINSTEIN, J., MAHLER, U. (2022): Rote Liste der Brutvogelarten Ba-
den-Württembergs. 7. Fassung, Stand 31.12.2019. - Naturschutz-Praxis Artenschutz 11. 

KÜHNEL, K.-D., GEIGER, A., LAUFER, H., PODLOUCKY, R., SCHLÜPMANN, M. (2009): Rote Liste und Gesamtar-
tenliste der Lurche (Amphibia) Deutschlands. In: Bundesamt für Naturschutz (BfN) (Hrsg.): Rote Lis-
te gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 1: Wirbeltiere, Bonn �± Bad Godesberg. 
Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1). 

KÜHNEL, K.-D., GEIGER, A., LAUFER, H., PODLOUCKY, R., SCHLÜPMANN, M. (2009): Rote Liste und Gesamtar-
tenliste der Kriechtiere (Reptilia) Deutschlands. In: Bundesamt für Naturschutz (BfN) (Hrsg.): Rote 
Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 1: Wirbeltiere, Bonn �± Bad Godes-
berg. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1). 

LANA (2009): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes. StA 
Arten und Biotopschutz, Sitzung vom 14./15. Mai 2009. 

LAUFER, H. (1999): Die Roten Listen der Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs. Naturschutz Land-
schaftspflege Bad.-Württ. Bd. 73. 



Bebauungsplan �ÄLange Morgen�³  -  Holzmaden  -  Relevanzprüfung zum Artenschutz                                         Seite 15   

          

LAUFER, H.; FRITZ, K. & SOWIG, P. (2007): Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs. �± Verlag Eugen 
Ulmer Stuttgart. 

LAUFER, H. (2014): Praxisorientierte Umsetzung des strengen Artenschutzes am Beispiel von Zaun- und 
Mauereidechsen. LUBW, Naturschutz und Landschaftspflege Band 77: 94 - 142. 

LAUSEN, C. L., BARCLAY, R. M. R. (2006): Benefits of living in a building: big brown bats (Eptesicus fuscus) in 
rocks versus buildings. J. Mammalogy 87: 362-370. 

LEOPOLD, P. (2004): Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der in Deutschland vorkommenden Tierarten nach 
Anhang IV der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie. Werkvertrag im Auftrag von: Bundesamt für Natur-
schutz, Bonn: 202 S.  

LUBW �± Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz Baden-Württemberg [Hrsg.] (2007): Informati-
onssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg. http://www2.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/ 
abt5/zak/ 

LUBW �± Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz Baden-Württemberg (2013): Arten der FFH-
Richtlinie (http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/49017/) 

MARNELL, F., PRESETNIK, P. (2010): Schutz oberirdischer Quartiere für Fledermäuse. EUROBATS Publication 
Series No. 4 (deutsche Version). UNEP/EUROBATS Sekretariat, Bonn, Deutschland, 59 S. 

MEINIG, H., BOYE, P., DÄHNE, M., HUTTERER, M., LANG, J. (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säuge-
tiere (Mammalia) Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S. 

MESCHEDE, A. & RUDOLPH, B.-U. (Hrsg.) (2004): Fledermäuse in Bayern. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 
METZING, D., HOFBAUER, N., LUDWIG, G. & MATZKE-HAJEK, G. (Red.) (2018): Rote Liste gefährdeter Tiere, 

Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 7: Pflanzen. 
MKULNV (2013): Leitfade�Q���Ä�:�L�U�N�V�D�P�N�H�L�W���Yon A�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�³���Iür die Berücksichtigung artenschutz-

rechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen. Forschungsprojekt des MKULNV Nord-
rhein-Westfalen. Schlussbericht 2013. 

OTT, J., CONZE, K.-J., GÜNTHER, A., LOHR, M., MAUERSBERGER, R., ROLAND, H.-J., SUHLING, F. (2015): Rote 
Liste und Gesamtartenliste der Libellen Deutschlands mit Analyse der Verantwortlichkeit, dritte Fas-
sung, Stand Anfang 2012 (Odonata). Libellula Suppl. 14: 395-422. 

PFALZER, G. (2002): Inter- und intraspezifische Variabilität der Soziallaute heimischer Fledermausarten (Chi-
roptera: Vespertilionidae). Dissertation Universität Kaiserslautern. 

ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Reptilien (Rep-
tilia) Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (3): 64 S. 

ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Amphibien (Am-
phibia) Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (4): 86 S. 

Ryslavy, T., Bauer, H.-G., Gerlach, B., Hüppop, O., Stahmer, J., Südbeck, P., Sudfeld, C. (2020): Rote Liste 
der Brutvögel Deutschlands. 6. Fassung, 30.09.2020. Ber. Vogelschutz 57: 13-112. 

SCHMIDT, P., GRODDECK, J. (2006): Kriechtiere (Reptilia) unter Mitarbeit von K. ELBING, M. HACHTEL, S. LENZ, 
PODLOUCKY, N. SCHNEEWEISS, M. WAITZMANN. In: SCHNITTER, P., EICHEN, C., ELLWANGER, G., NEUKIR-

CHEN, M. & E. SCHRÖDER (2006): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Ba-
sis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. Berichte des Lan-
desamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt: 269-285. 

SCHNEEWEIß, N.; BLANKE, I.; KLUGE, E.; HASTEDT, U. & BAIER, R. (2014): Zauneidechsen im Vorhabengebiet �± 
Was ist bei Eingriffen und Vorhaben zu tun? Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. 

SKIBA, R. (2003): Europäische Fledermäuse �± Kennzeichen, Echoortung und Detektoranwendung. Die Neue 
Brehm-Bücherei Bd. 648, Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben, 212 S. 

STEFFENS, R., ZÖPHEL, U. & BROCKMANN, D. (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden �± 
methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie. 
ISBN: 3-00-016143-0 

SÜDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRÖDER, K., SUDFELDT, C. (2005): 
Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell. 

TRAUTNER, J. (2008): Artenschutz im novellierten BNatSchG �± Übersicht für die Planung, Begriffe und fachli-
che Annäherung �± Naturschutz in Recht und Praxis online (2008) Heft 1: S. 2�±20. 

TRAUTNER, J., JOOSS, R. (2008): Die Bewertung �Ä�H�U�K�H�E�O�L�F�K�H�U���6�W�|�U�X�Q�J�³�� �Q�Dch § 42 BNatSchG bei Vogelarten. 
Naturschutz und Landschaftsplanung 40, 265-272. 

 
Gesetze in der jeweils gültigen Fassung: Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 

Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) 
 

http://www2.lubw.baden-wuerttemberg.de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/49017/


 

Plangebiet  

�ÄLange Morgen �³ 

Holzmaden 

Fortschreibung der Relevanzprüfung zum Artenschutz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftraggeber: Gemeinde Holzmaden 

Bahnhofstraße 2 

73271 Holzmaden 

Auftragnehmer: 

 

StadtLandFluss GbR 

Plochinger Straße 14/3 

72622 Nürtingen 

In Zusammenarbeit mit: 

 

Stauss & Turni 

Gutachterbüro für faunistische Untersuchungen 

Heinlenstraße 16 

72072 Tübingen 

Bearbeitung: Dr. Michael Stauss (Stauss & Turni) 

Dipl.-Geogr. Anja Gentner (StadtLandFluss) 

Datum: 26.02.2026 / 27.03.2026 



Plange�E�L�H�W���Ä�=�H�O�O�H�U��Straße Erweiterung Nord-�2�V�W�³  -  Holzmaden  -  Relevanzprüfung zum Artenschutz            Seite 2   

Inhalt  

1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG  ............................................................................................. 3 

2 ERGEBNISSE DER VORLIEGENDEN UNTERSUCHUNGEN .................................................................. 3 

3 FORTSCHREIBUNG DER RELEVANZPRÜFUNG  ................................................................................ 3 

4 VERTIEFENDE UNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN EINER SAP ............................................................ 6 

5 NOTWENDIGKEIT VON UNTERSUCHUNGEN BEI EINER STREUOBSTUMWANDLUNG  ............................ 6 

6 MAßNAHMEN  .............................................................................................................................. 6 

7 FAZIT ......................................................................................................................................... 6 

8 ANHANG .................................................................................................................................... 7 

 

 

 



Plange�E�L�H�W���Ä�=�H�O�O�H�U��Straße Erweiterung Nord-�2�V�W�³  -  Holzmaden  -  Relevanzprüfung zum Artenschutz            Seite 3   

1 Anlass und Aufgabenstellung  

In Holzmaden ist die Ausweisung von Wohnbauflächen im  �3�O�D�Q�E�H�U�H�L�F�K���ÄLange Morgen�³�� �Jeplant. 

In diesem Zusammenhang wurde bereits im Jahr 2023 eine artenschutzrechtliche Relevanzprü-

fung 1) erstellt.  

1).STADTLANDFLUSS / STAUSS & TURNI (2023): Bebauungsplan �ÄLange Morgen�³, Holzmaden, Relevanzprüfung 
zum Artenschutz 

Im Anschluss an die Relevanzprüfung wurden im Jahr 2023 Erhebungen für eine spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Im August 2023 wurde durch die Gemeinde beschlossen, 

das Verfahren vorläufig einzustellen. Da die Erhebungen schon weit fortgeschritten waren, wurde 

abgestimmt, diese zu Ende zu führen und die Ergebnisse in einem Kartierbericht 2) zusammenzu-

fassen, um sie bei Bedarf verwenden zu können.  

2).STADTLANDFLUSS / KIRSCHNER / BURKART (2023): Bebauungsplan �ÄLange Morgen�³, Holzmaden, Arten-
schutzrechtliche Untersuchungen - Kartierbericht 

Mittlerweile wurde entschieden, das Verfahren fortzusetzen und den Planbereich zunächst in die 

Flächennutzungsplanänderung aufzunehmen. Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen 

Belange erfolgt zunächst die vorliegende Fortschreibung der artenschutzrechtlichen Relevanzprü-

fung. 

 

2 Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen 

Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung aus dem Jahr 2023 hatte zum Ergebnis, dass ein ver-

tiefender Untersuchungsbedarf für die Artengruppen der Vögel und Fledermäuse sowie für Zau-

neidechsen und Totholzkäfer besteht. Für die artenschutzrechtlich relevante Schmetterlingsart 

Nachtkerzenschwärmer wurde festgehalten, dass eine mögliche Betroffenheit vom Vorkommen 

artspezifischer Nahrungspflanzen abhängt (vgl. Anhang 1). 

Die Erhebungsdaten aus den Erfassungen im Jahr 2023 liegen für die Artengruppen Vögel, Fle-

dermäuse und die Zauneidechse vor, wobei letztere nicht nachgewiesen wurde. Nahrungspflanzen 

für artenschutzrelevante Schmetterlinge wurden nicht in wesentlichen Bestandteilen festgestellt. 

Bezüglich der Totholzkäfer waren bereits die Baumhöhlen mit Habitatpotenzial erfasst. Diesbezüg-

lich wurde vereinbart, lediglich die Höhlenbäume zu dokumentieren und die Kontrolle auf einen 

tatsächlichen Besatz durch Totholzkäfer zunächst nicht vorzunehmen und nachzuholen, falls das 

Verfahren fortgesetzt werden sollte (vgl. Anhang 2). 

 

3 Fortschreibung der Relevanzprüfung 

Gegenüber der Relevanzprüfung 2023 (und auch den folgenden Erhebungen) hat sich mit der ak-

tuellen Planabgrenzung eine Änderung ergeben, wobei ausschließlich Flächen entfallen und keine 

neuen Flächen hinzugekommen sind. Aus dem ursprünglichen Planbereich herausgenommen  

wurden die bebauten Grundstücke sowie ein Teil der Streuobstwiesen im Westen (vgl. Abb. 1). 
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Abb. 1: Lage und Abgrenzung des Plangebietes (Grundlage: LUBW KARTENDIENST, MELBER & METZGER) 

Am .24.02.2026 wurde eine erneute Geländebegehung durchgeführt. Dabei ergaben sich gegen-

über 2023 keine Änderungen bezüglich der Flächennutzung und der Habitatausstattung. Im Wes-

ten des Planbereichs befindet sich eine Streuobstwiese mit alten, höhlenreichen Obstbäumen. Der 

östliche Planbereich wird von einem Acker eingenommen. Dazwischen befinden sich eine Wiese 

und eine weitere schmale Streuobstparzelle (vgl. Abb. 2). 

Die Aussagen der Relevanzprüfung aus dem Jahr 2023 behalten somit ihre Gültigkeit. Es ist ledig-

lich anzumerken, dass für Gebäudebrüter und für Gebäudefledermäuse innerhalb der neuen Ab-

grenzungen kein Potenzial mehr besteht  
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Abb. 2: Aktuelle Situation im Plangebiet (Februar 2026) 
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4 Vertiefende Untersuchungen im Rahmen einer saP 

Die Erhebungen aus dem Jahr 2023 liegen im Jahr 2026 drei Jahre zurück und besitzen somit ak-

tuell noch ihre Gültigkeit. Die Erhebungsdaten für Vögel, Fledermäuse, Zauneidechsen und 

Schmetterlinge können für die artenschutzrechtliche Bewertung im Rahmen einer saP herangezo-

gen werden. Sollte eine mögliche Rechtskraft eines Bebauungsplans später als 2028 eintreten, ist 

eine Plausibilitätsprüfung der erhobenen Daten erforderlich. 

Bezüglich der Totholzkäfer wurden die möglichen Habitatbäume erfasst. Für diese Artengruppe 

sind die konkreten Erfassungen nachzuholen. 

 

5 Notwendigkeit von Untersuchungen bei einer Streuobstumwandlun g 

Sollte im Zuge der weiteren Planung eine Streuobstumwandlung für die im Plangebiet befindlichen 

Streuobstwiesen angestrebt werden, ist der Umfang vertiefender Untersuchungen der relevanten 

Artengruppen (voraussichtlich Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Schmetterlinge und ggf. weitere In-

sektenarten und Totholzkäfer) sowie der Untersuchungsradius mit der Unteren Naturschutzbehör-

de abzustimmen. 

 

6 Maßnahmen 

Die erforderlichen Vermeidungs- und bei Bedarf CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen) werden im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung formuliert.  

Zu den notwendigen Vermeidungsmaßnahmen bei einer Bebauung gehören u.a. das Einhalten 

von Rodungszeiten, eine vogelfreundliche Verglasung, die Vermeidung von Kleintierfallen und der 

Bodenabstand von Zäunen sowie der Schutz nachtaktiver Tiere bei der Außenbeleuchtung. 

Bei einer Streuobstumwandlung sind umfangreichere Ausgleichsmaßnahmen (Ersatzpflanzungen, 

Nist- und Fledermauskästen, etc.) erforderlich. 

 

7 Fazit 

Die Fortschreibung 2026 der Relevanzprüfung aus dem Jahr 2023 lässt keinen Untersuchungsbe-

darf für weitere Arten(gruppen) erkennen. Die Erhebungsdaten aus dem Jahr 2023 können für die 

noch zu erstellende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung verwendet werden. Zu ergänzen ist 

dabei noch die Erfassung der Totholzkäfer. 

Im Falle einer Streuobstumwandlung sind weitere Untersuchungen und Ausgleichsmaßnahmen 

erforderlich. 
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8 Anhang 

Anhang 1:   

STADTLANDFLUSS / STAUSS & TURNI (2023): Bebauungsplan �ÄLange Morgen�³, Holzmaden, Relevanzprüfung 
zum Artenschutz 

Anhang 2:   

STADTLANDFLUSS / KIRSCHNER / BURKART (2023): Bebauungsplan �ÄLange Morgen�³, Holzmaden, Artenschutz-
rechtliche Untersuchungen - Kartierbericht 
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1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Gemeinde Holzmaden plant die Aufstellung des Bebauungsplans �ÄLange Morgen�³ zur 

Wohnbauentwicklung. Um ausschließen zu können, dass durch das geplante Vorhaben sowohl 

streng geschützte als auch besonders geschützte Arten beeinträchtigt werden, ist die Betroffenheit 

dieser Arten durch eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung abzuklären. Durch eine projekt-

spezifische Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums müssen diejenigen Arten einer saP 

nicht unterzogen werden, für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das Vorhaben mit 

hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Deshalb wird in einem ersten Schritt die 

Relevanz ermittelt. Die Relevanzprüfung kann mit Hilfe von Datenrecherchen oder/und durch eine 

Vorbegehung zur Ermittlung geeigneter Lebensraumbedingungen erfolgen. Hierdurch werden die 

Arten identifiziert, die vom Vorhaben tatsächlich betroffen sein können. Für den Fall der Relevanz 

erfolgt dann im zweiten Schritt die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. 

 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des 

Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

vom 21.05.1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG 

des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979 (Vogelschutzrichtlinie) 

verankert. Im nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in den Bestimmungen der 

§§ 44 und 45 BNatSchG enthalten. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die arten-

schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe 

in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV 

der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten (eu-

roparechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten untersucht, ob 

nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-

zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen  

oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 
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Abb.1: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (KRATSCH ET AL. 2018) 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkungen hinsichtlich 

der Verbotstatbestände enthalten. Danach liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungs-

verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das 

Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für die Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Gegen das Verbot des Nachstellens und Fan-

gens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-

formen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 liegt kein Verstoß vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen 

im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verlet-

zung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-

tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. Sofern 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt zudem kein Verstoß gegen § 

44 Abs. 1 Nr. 3 vor.  

Zur Sicherung der ökologischen Funktion können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt, 

so kann das Vorhaben bei Erfüllung bestimmter Ausnahmevoraussetzungen (§ 45 Abs. 7 

BNatSchG) unter Umständen dennoch zugelassen werden. 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend definiert worden, 

so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen Begrifflichkeiten zur Bewertung 
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der rechtlichen Konsequenzen erforderlich werden. Die Verwendung dieser Begrifflichkeiten im 

vorliegenden Fachgutachten orientiert sich an den in der Fachliteratur vorgeschlagenen und disku-

tierten Definitionen (z. B. GUIDANCE DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 

 

 

3 Methodik 

Die Relevanzprüfung erfolgt durch Datenrecherchen (Publikationen, Datenbanken der LUBW) und 

durch eine Geländebegehung zur Ermittlung der Habitatpotenziale für die relevanten Ar-

ten/Artengruppen. Durch die Habitatpotenzialanalyse wird eine Voreinschätzung der Lebensraum-

bedingungen und des zu erwartenden Artenspektrums getroffen. Hierbei wird insbesondere eine 

Einschätzung hinsichtlich des Vorkommens besonders oder streng geschützter Arten vorgenom-

men. Abschließend wird das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial hinsichtlich der Verbotstatbe-

stände des § 44 BNatSchG ermittelt, um daraus die planerischen Konsequenzen und das weitere 

Vorgehen ableiten zu können. Für die nach der Relevanzprüfung ggf. verbleibenden relevanten 

Arten sind weitere Prüfschritte im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erfor-

derlich. Für die Ermittlung der vorhandenen Habitatstrukturen wurde eine Begehung am 

09.03.2023 durchgeführt. Für die Bewertung wurden die Kriterien Gefährdung, Schutzstatus und 

Seltenheit der Tierarten herangezogen. Als wertgebend wurden alle in den Roten Listen aufgeführ-

ten Arten betrachtet, ferner nach BNatSchG streng geschützte Arten, regional seltene Arten sowie 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und Vogelarten des Anhangs I der EU-

Vogelschutzrichtlinie. Zur Beschreibung des Gefährdungsstatus der untersuchten Tierarten wurden 

folgende Rote Listen verwendet: 

 Baden-Württemberg Deutschland 

Vögel KRAMER et al. (2022) RYSLAVY et al. (2020) 

Säugetiere BRAUN & DIETERLEN (2003) MEINIG et al. (2020) 

Schmetterlinge EBERT et al. (2008) BINOT-HAFKE et al. (2011) 

Reptilien LAUFER (1999) ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHI-
BIEN UND REPTILIEN (2020) 

Amphibien LAUFER (1999) ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHI-
BIEN UND REPTILIEN (2020) 

Libe llen  HUNGER & SCHIEL (2006) OTT ET AL. (2015) 

Schnecken und Muscheln ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW (2008) BINOT-HAFKE et al. (2011) 

Totholzkäfer BENSE (2002) BINOT et al. (1998) 

Pflanzen BREUNIG (1999) METZING et al. (2018) 

Den verwendeten Roten Listen, Richtlinien und Schutzkonzepten liegen die folgenden Einstufun-

gen zugrunde: 

1 Vom Aussterben bedroht R Art mit geographischer Restriktion 

2  Stark gefährdet D/G Daten defizitär, Gefährdung anzunehmen 

3 Gefährdet ? Gefährdungsstatus unklar 

V Vorwarnliste/potenziell gefährdet  i gefährdete wandernde Art 
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4 Untersuchungsgebiet 

Das Plangebiet liegt am südlichen Orts-

rand von Holzmaden und umfasst vor 

allem landwirtschaftliche Nutzflächen 

(Wiesen und Äcker). Im westlichen Be-

reich sind Streuobstwiesen mit teils al-

ten, höhlenreichen Obstbäumen zu fin-

den. Die Bestandsbebauung entlang 

der Weilheimer Straße wurde in den 

Geltungsbereich einbezogen. Es han-

delt sich überwiegend um ältere Wohn-

häuser mit größeren Gärten (vgl. Abb. 2 

und 3). 

Abb. 2: Lage und Abgrenzung des Plangebietes (Grundlage: LUBW KARTENDIENST, MELBER & METZGER) 
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Abb. 3: Fotodokumentation (März 2023) 
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5 Abschichtung relevanter Arten 

Anhand der festgestellten Habitatstrukturen und der bekannten Verbreitungsareale erfolgt unter 

Berücksichtigung der projektspezifischen Wirkfaktoren und der geplanten Vermeidungs- und Mini-

mierungsmaßnahmen eine gestufte Abschichtung der in Baden-Württemberg vorkommenden eu-

roparechtlich geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und Art. 1 der EU-

Vogelschutzrichtlinie (vgl. Tab. 1).  

Die Nichtrelevanz einer Art begründet sich entweder durch die Lage des Vorhabenswirkraums au-

ßerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art (A), durch eine fehlende Habitateignung inner-

halb des Vorhabenwirkraums (H) oder durch eine projektspezifisch so geringe Betroffenheit (B), 

dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbe-

stände erfüllt werden können. Das jeweilige Abschichtungskriterium ist in der nachfolgenden Ta-

belle artspezifisch angegeben. Die nicht abgeschichteten Arten, für die sich ein Vorkommen im 

Vorhabenswirkraum und eine projektbezogene Betroffenheit nicht ausschließen lassen, bilden die 

artenschutzrechtlich prüfrelevanten Arten (P). 

Tab. 1: Abschichtungstabelle �± In Baden-Württemberg vorkommende Arten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie und europäische Vogelarten (Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie) 

Vögel  

P Art bzw. Ar tengruppe A/H B Bemerkung 

X Brutvögel   vgl. Kap. 6 .1 

Säugetiere 

P Art bzw. Artengrup pe A/H B Bemerkung 

 
Biber 
Castor fiber 

X   

 
Feldhamster 
Cricetus cricetus 

X   

 
Haselmaus 
Muscardinus avellanarius 

X   

 
Luchs 
Lynx lynx 

X   

 
Wildkatze 
Felis silvestris 

X   

 
Wolf 
Canis lupus 

X   

X 
Artengruppe Fledermäuse 
Microchiroptera  

  vgl. Kap. 6.2  

Rept ilie n 

P Ar t bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Äskulapnatter 
Zamenis longissima 

X   

 
Europäische Sumpfschildkröte 
Emys orbicularis 

X   
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Mauereidechse 
Podarcis muralis 

X   

 
Schlingnatter 
Coronella austriaca 

X   

 
Westliche Smaragdeidechse 
Lacerta bilineata 

X   

X 
Zauneidechse 
Lacerta agilis  

  vgl. Kap. 6.3 

Amphibien 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Alpensalamander 
Salamandra atra 

X   

 
Europäischer Laubfrosch 
Hyla arborea 

X   

 
Geburtshelferkröte 
Alytes obstetricans 

X   

 
Gelbbauchunke 
Bombina variegata 

X   

 
Kammmolch 
Triturus cristatus 

X   

 
Kleiner Wasserfrosch 
Rana lessonae 

X   

 
Knoblauchkröte 
Pelobates fuscus 

X   

 
Kreuzkröte 
Bufo calamita 

X   

 
Moorfrosch 
Rana arvalis 

X   

 
Springfrosch 
Rana dalmatina 

X   

 
Wechselkröte 
Bufo viridis 

X   

Schmetterlinge 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Apollofalter 
Parnassius apollo 

X   

 
Blauschillernder Feuerfalter 
Lycaena helle 

X   

 
Dunkler Wiesenknopf- 
Ameisenbläuling 
Maculinea nausithous 

X  
außerhalb des bekannten Verbreitungsgebie-
tes  

 
Eschen-Scheckenfalter 
Euphydryas maturna 

X   

 
Gelbringfalter 
Lopinga achine 

X   
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Großer Feuerfalter 
Lycaena dispar 

X  
außerhalb des bekannten Verbreitungsgebie-
tes 

 
Haarstrangwurzeleule 
Gortyna borelii lunata 

X   

 
Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 
Maculinea teleius 

X  
außerhalb des bekannten Verbreitungsgebie-
tes 

X 
Nachtkerzenschwärmer 
Proserpinus proserpina  

  
vgl. Kap. 6.4 (Untersuchungsbedarf in Ab-
hängigkeit des Vorkommens von Nahrungs-
pflanzen) 

 
Quendel-Ameisenbläuling 
Maculinea arion 

X   

 
Schwarzer Apollofalter 
Parnassius mnemosyne 

X   

 
Wald-Wiesenvögelchen 
Coenonympha hero 

X   

Käfer 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Alpenbock 
Rosalia alpina 

X   

X 
Eremit, Juchtenkäfer 
Osmoderma eremita  

  vgl. Kap. 6.5  

 
Heldbock 
Cerambyx cerdo 

X   

 
Schmalbindiger Breitflügel- 
Tauchkäfer 
Graphoderus bilineatus 

X   

 
Vierzähniger Mistkäfer 
Bolbelasmus unicornis 

X   

Libellen 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerku ng 

 
Asiatische Keiljungfer 
Gomphus flavipes 

X   

 
Große Moosjungfer 
Leucorrhinia pectoralis 

X   

 
Grüne Flussjungfer 
Ophiogomphus cecilia 

X   

 
Sibirische Winterlibelle 
Sympecma paedisca 

X   

 
Zierliche Moosjungfer 
Leucorrhinia caudalis 

X   

Weichtiere 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Bachmuschel 
Unio crassus 

X   
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Zierliche Tellerschnecke 
Anisus vorticulus 

X   

Pflanzen 

P Art bzw. Artengru ppe A/H B Bemerkung 

 
Biegsames Nixenkraut 
Najas flexilis 

X   

 
Bodensee-Vergissmeinnicht 
Myosotix rehsteineri 

X   

 
Dicke Trespe 
Bromus grossus 

X   

 
Frauenschuh 
Cypripedium calceolus 

X   

 
Kleefarn 
Marsilea quadrifolia 

X   

 
Kriechender Sellerie 
Apium repens 

X   

 
Liegendes Büchsenkraut 
Lindernia procumbens 

X   

 
Prächtiger Dünenfarn 
Trichomanes speciosum 

X   

 
Sand-Silberscharte 
Jurinea cyanoides 

X   

 
Sommer-Schraubenstendel 
Spiranthes aestivalis 

X   

 
Sumpf-Glanzkraut 
Liparis loeselii 

X   

 
Sumpf-Siegwurz 
Gladiolus palustris 

X   

Abschichtungskriteri en 

P:  X = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum und vorhabenbezogene Verbotstatbestände nach § 44 
(1) BNatSchG nicht ausgeschlossen = prüfrelevant  

(X) = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum möglich; Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände durch Maßnahmen vermeidbar; ohne Durchführung von Maßnahmen = prüfrelevant 

A/H:   X = Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art(en) (A) 
 oder: innerhalb des Wirkraums sind die Habitatansprüche der Art(en) grundsätzlich nicht erfüllt (H) 

B:   X = Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG können trotz möglichem Vorkommen der Art(en) 
ausgeschlossen werden (z.B. keine Habitat-Betroffenheit, fehlende Empfindlichkeit, geringe 
Reichweite der Wirkfaktoren etc.) 
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6 Relevante Arten(gruppen) 

Der vertiefende Untersuchungsbedarf wurde bereits mit der Unteren Naturschutzbehörde des 

Landkreises Esslingen abgestimmt. 

6.1 Vögel  

Die Gehölzbestände des Plangebietes bieten Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter, Höhlenbrüter 

und in Bodennähe brütende Arten (z.B. Amsel, Buchfink, Gartenrotschwanz, Meisen, Rabenkrähe, 

Rotkehlchen, Star, Spechte). An den Gebäuden besteht Habitatpotenzial für Gebäudebrüter wie 

z.B. Hausrotschwanz und Haussperling Alle europäischen Vogelarten sind durch Art. 1 der EU-

Vogelschutzrichtlinie europarechtlich geschützt und damit hinsichtlich der artenschutzrechtlichen 

Verbote des § 44 BNatSchG untersuchungsrelevant. Für die Artengruppe der Vögel ist daher eine 

vertiefende Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich. 

Hierfür ist eine Revierkartierung im Plangebiet und angrenzenden Kontaktlebensraum nach aner-

kanntem Methodenstandard (z. B. Südbeck et al. 2005) durchzuführen. 

6.2 Fledermäuse 

Die Obstbäume und die Gebäude des Plangebietes bieten Quartierpotenzial für Fledermäuse. 

Baumhöhlen, Rindenspalten und Gebäudequartiere können als Wochenstubenquartiere (Fort-

pflanzungsstätten), Einzelquartiere sowie als Paarungsquartiere genutzt werden. Das Gebiet wird 

zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit von mehreren Arten als Jagdlebensraum (Nahrungshabitat) 

genutzt. Alle Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und darüber hinaus 

national streng geschützt und damit hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 

BNatSchG untersuchungsrelevant.  

6.3 Zauneidechse 

In den Rand- und Saumstrukturen des Plangebietes besteht Habitatpotenzial für ein Vorkommen 

der Zauneidechse. Das Plangebiet ist für eine mögliche Besiedlung ausreichend gut vernetzt. Für 

Reptilien ist daher eine vertiefende Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtli-

chen Prüfung erforderlich.  

6.4 Nachtkerzenschwärmer 

In Randbereichen und Gärten besteht in Abhängigkeit des Vorkommens geeigneter Nahrungs-

pflanzen (Nachtkerze, Weidenröschen), Habitatpotenzial für ein Vorkommen des Nachtkerzen-

schwärmers. Daher sind die Flächen im Frühsommer auf entsprechende Pflanzenbestände zu 
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kontrollieren. Ggf. ergibt sich aus entsprechenden Vorkommen dann ein vertiefender Untersu-

chungsbedarf für den Nachtkerzenschwärmer 

6.5 Tothol zkäfer 

Die Obstbäume im Plangebiet bieten Habitatpotenzial für ein Vorkommen Totholz bewohnender 

Arten (Baumhöhlen, Mulm, etc.). Für die Artengruppe der Totholzkäfer ist daher eine vertiefende 

Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich. 

 

 

7 Fazit  

Die vorliegende artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass im Plange-

biet für die Artengruppen der Vögel , Fledermäuse, Reptilien und Totholzkäfer Habitatpotenzial 

vorhanden ist und ein Vorkommen sowie eine Betroffenheit jeweils nicht ausgeschlossen werden 

kann. Eine Bewertung im Sinne von § 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ist für die genannten Ar-

ten(gruppen) erst anhand zusätzlicher Daten möglich, weshalb eine vertiefende Untersuchung im 

Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich ist.  

Für den Nachtkerzenschwärmer hängt eine mögliche Betroffenheit vom Vorkommen der artspezi-

fischen Nahrungspflanzen (Nachtkerze, Weidenröschen, etc.) ab, weshalb eine Kontrolle des Auf-

wachsens entsprechender Vorkommen notwendig ist. Ggf. sind anschließend vertiefende Untersu-

chungen zum tatsächlichen Vorkommen der Falter erforderlich. 

Aufgrund fehlender oder ungeeigneter Lebensraumstrukturen und der Verbreitungssituation der 

einzelnen Arten ist ein Vorkommen weiterer arte nschutzrechtlich relevanter Arten bzw. A r-

tengrup pen einschließlich ihrer Entwicklungsformen nicht zu erwarten. 
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1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Gemeinde Holzmaden plante die Aufstellung des Bebauungsplans �ÄLange Morgen�³ zur Wohn-

bauentwicklung nach § 13b BauGB (vgl. Abb. 1). Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung* 

kam zu dem Ergebnis, dass ein vertiefender Untersuchungsbedarf für die Artengruppen der Vögel 

und Fledermäuse sowie für Zauneidechsen und Totholzkäfer besteht. Für die artenschutzrechtlich 

relevante Schmetterlingsart Nachtkerzenschwärmer hängt eine mögliche Betroffenheit vom Vor-

kommen der artspezifischen Nahrungspflanzen ab.  

* STADTLANDFLUSS / STAUSS & TURNI (2023): Bebauungsplan �ÄLange Morgen�³ in Holzmaden. Relevanzprü-
fung zum Artenschutz (unveröffentlichtes Gutachten)  

Nachdem der § 13b BauGB nach dem Urteil des BVerwG vom Juli 2023 nicht mehr angewendet 

werden darf und zudem der § 33a NatSchG zum Erhalt von Streuobstbeständen entsprechende 

Planungshürden erkennen lässt, wurde von Seiten der Gemeinde noch nicht über eine Fortführung 

des Verfahrens entschieden. 

Mit der Gemeinde Holzmaden wurde daher im August 2023 abgestimmt, die artenschutzrechtli-

chen Erhebungen, die bereits weit fortgeschritten waren, zu Ende zu führen und die erhobenen 

Daten in einem Kartierbericht zusammenzufassen. Bezüglich der Totholzkäfer waren zu diesem 

Zeitpunkt bereits die Baumhöhlen mit Potenzial für Totholzkäfer erfasst. Diesbezüglich wurde ver-

einbart, lediglich die Höhlenbäume zu dokumentieren und die Kontrolle auf einen tatsächlichen 

Besatz durch Totholzkäfer zunächst nicht vorzunehmen. Diese Untersuchungen können bei Bedarf 

jahreszeitlich unabhängig durchgeführt und nachgeholt werden. 

Eine artenschutzrechtliche Beurteilung bzw. spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist nur erfor-

derlich, wenn die Planung fortgesetzt werden sollte. Dazu können mit Ausnahme der Totholzkäfer, 

die noch erfasst werden müssten, die vorliegenden Daten herangezogen werden. Eine Neuerhe-

bung oder Plausibilitätsprüfung ist nur bei Überschreiten des 5-Jahres-Zeitraums erforderlich.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Lage und Abgrenzung des Plangebietes (Grundlage: LUBW KARTENDIENST) 

2 Ergebnisse 

Im Anhang sind die Kartierberichte zu Vögeln, Fledermäusen, Reptilien und Schmetterlingen 

(Kirschner 2023) sowie zu Höhlenbäumen mit Potenzial für Totholzkäfer (Burkart 2023) zu finden:    

* KIRSCHNER / BNA (2023): Faunistische Untersuchungen, Bebauungsplan �ÄLange Morgen�³, Gemeinde 
Holzmaden (unveröffentlichtes Gutachten)  

* BURKARDT / BÜRO LANDFAKTUM (2023): Artenschutzfachlicher Kurzbericht Xylobionte Käfer zum B-Plan 
�ÄLange Morgen�³, Holzmaden (unveröffentlichtes Gutachten)  
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Lange Morgen“ soll geprüft werden, ob planungsrele-
vante Arten, wie beispielsweise der europarechtlich geschützte Eremit, bzw. Juchtenkäfer (Osmo-
derma eremita) im Gebiet vorkommen. So können mögliche Konflikte frühzeitig erkannt und in wei-
teren Planungsschritten berücksichtigt werden. 

Das Planungsgebiet befindet sich östlich der Weilheimer Straße und südlich der Hirtenstraße. Im 
Westen des Bearbeitungsgebiets befindet sich ein Streuobstbestand aus älteren Obstbäumen auf 
einer Fläche von ca. 4.000 m². Der Osten des Gebiets ist geprägt von Grünland, Ackerflächen und 
einer lückigen Obstbaumreihe. 

1.2 Methodisches Vorgehen 

Im Rahmen einer Übersichtsbegehungen am 28.03.2023 wurden die oben genannten Baumbe-
stände näher in Augenschein genommen. Es wurde nach Baumhöhlen gesucht, die von mulmbe-
wohnenden Käferarten besiedelt werden können. Außerdem wurde der Stammfuß der erfassten 
Höhlenbäume nach Chitinresten und Kotpellets abgesucht. 

2 Ergebnisse 

Im Rahmen der Übersichtsbegehung wurden vierzehn Höhlen in acht Bäumen kartiert. Diese befin-
den sich alle im westlichen Streuobstbestand. Es wurden keine Chitinreste oder Kotpellets außer-
halb der Höhlen am Stammfuß gefunden. Es folgt eine Übersichttabelle der Höhlenbäume: 

 

Nr Baumart
Anzahl 
Höhlen

Höhlen-
Exposition

Höhen-
lage (m)

Standort Zugang Habitatbeschreibung

01
Malus domestica 
(Apfel)

2 N/W 5/2
Streuobst-
wiese

Leiter
A: Spechthöhle in ausgefaultem Astabschnitt in 
der Krone (N); B: evtl. Faulhöhle im Stamm mit 
Verbindung zur Höhlung am Stammfuß  (W)

02
Malus domestica 
(Apfel)

1 SW 3
Streuobst-
wiese

Leiter Faulhöhle in Kronenast

03
Malus domestica 
(Apfel)

1 N 6
Streuobst-
wiese

Leiter
Spechthöhle in ausgefaultem Astabschnitt in der 
Krone

04
Malus domestica 
(Apfel)

1 SW 6
Streuobst-
wiese

Leiter Faulhöhle in Kronenast

05
Malus domestica 
(Apfel)

2 O/S 4/1
Streuobst-
wiese

Leiter
A: Faulhöhle in abgestorbenem Mitteltrieb (O); B: 
Faulhöhle im Stamm (S)

06
Malus domestica 
(Apfel)

3 SW/N 6/3/2
Streuobst-
wiese

Leiter
A: Spechthöhle in absterbendem Mitteltrieb (SW); 
B: Faulhöhle Kronenast (N); C: Faulhöhle in 
Stammkopf

07
Malus domestica 
(Apfel)

1 NO 8
Streuobst-
wiese

SKT Spechthöhle in Kronenast

08
Malus domestica 
(Apfel)

3 W 4/2/1
Streuobst-
wiese

Leiter

A: Spaltöffnung in abgebrochenem Leittrieb (W); 
B: ausgefaulter Astabschnitt inselbem Leittrieb 
(W); C: Stammhöhle (Rissbildung/ offener 
Hohlraum) evtl. Reliktvorkommen

14

SKT = 
Seilklettertechnik
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3 Anhang 

3.1 Übersichtsplan 

 

Der rote Umring markiert die Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans (Grundlage: LGL, www.lgl-bw.de) 

3.2 Lageplan 

 

Die roten Punkte markieren die kartierten Höhlenbäume (Grundlage: Google Maps, www.googel.de/maps) 
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3.3 Bilder 

Baum Nr. 01 (Apfel) Baum Nr. 02 (Apfel) 

  

Baum Nr. 03 (Apfel) Baum Nr. 04 (Apfel) 
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Baum Nr. 05 (Apfel) Baum-Nr. 06 (Apfel) 

 

Baum Nr. 07 (Apfel) Baum-Nr. 08 (Apfel) 
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